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Bezirkssportleiter Bez 05 Berg.Land, W. Schneider,  
Broicher Waldweg 4,, 45478 Mülheim                                                                                                          
 

An  
alle teilnehmenden Vereine 
des Bezirks 05 Bergisch Land im RSB e.V. 
 
 
 
 
                      Mülheim, den 19.03.2026 
          

Bezirkskönigs – Bezirksjugendkönigs – und  
Bezirksschülerprinzenschießen 2026 
 

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, liebe Vereinskönige, 
 
 

Hiermit laden wir Sie recht herzlich zum Bezirkskönigs / - Bezirksjugendkönigs. / und zum 
Bezirksschülerprinzenschießen 2026 ein. 
 

                        Termin:          Samstag, 18. April 2026 
                        Uhrzeit:          ab 14:00 Uhr 
                        Ort:                 Schützenhaus des SV Landwehr 

Alt Wiescheid 20b  
40764 Langenfeld 

                                               Internetadresse des Vereins : https://sv-landwehr.de/    
 

Ausschreibung zur Durchführung des Bezirkskönigs- und des Bezirksjugend-
königs- und Bezirksschülerprinzenschießens im Bezirk 05 Berg. Land im RSB 
e.V. 
 
Geltungsbereich 
Der Deutsche Schützenbund e.V. (DSB) und der Rheinische Schützenbund e.V. 1872 (RSB) 
haben sich in ihren Satzungen neben anderem „die Pflege und Wahrung des deutschen 
Schützenbrauchtums“ zum Ziel gesetzt. In Verwirklichung dieser Absicht schießt der DSB 
seit 1976 einen Bundeskönig und seit 2001 einen Bundesjugendkönig aus, der aus den Lan-
deskönigen bzw. Landesjugendkönigen ermittelt wird. 
 
Teilnahmeberechtigung allgemein 
Teilnahmeberechtigt am Bezirkskönigs- / Bezirksjugendkönigsschießen des Bezirks 05 sind 
alle Mitglieder, die gegen Unfall und Haftpflicht versichert sind und deren Mitgliedsverein 
seine finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem RSB erfüllt hat. 
spezielle Startberechtigungen 

a) für das Bezirkskönigsschießen sind alle Schützen ab Vollendung des 21.Lebensjah-
res startberechtigt.  

b) für das Bezirksjugendkönigsschießen sind die jugendlichen Schützen startberechtigt, 
die im Austragungsjahr des Bundesjugendkönigsschießens der Schüler-, Jugend- 
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und Juniorenklasse angehören, sie dürfen im Jahr der Veranstaltung das 21. Lebens-
jahr nicht vollendet haben. 

c)  beim Bezirksjugendkönigsschießen können alle amtierenden Jugendkönige 
teilnehmen, werden aber zum RSB nur weitergemeldet, wenn sie die Vorgaben unter 
b) erfüllen. 

 
Kreis- und Bezirks- und Schülerprinzenschießen 
Beim Bezirkskönigsschießen im Schützen- bzw. Jugendbereich sind startberechtigt: 

a) die Vereinsschützenkönige oder die in den besonderen Wettbewerben ermittel-
ten Könige der Vereine, die der jeweiligen Organisationseinheit angehören. 

b) Die Könige/Jugendkönige der Kreise 051 – 054 im Bezirk 05. 
c) Beim Bezirksschülerprinzenschießen sind alle Schüler der 
      Wettkampfklasse  22 – 27 zugelassen , das heißt 8 – 12 Jahre alt. 

 
 

Meldungen 
Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnehmer melden sich bitte pünktlich beim 
verantwortlichen Schießleiter vor Ort an. Das Startgeld in Höhe von 7,00 € ist von den Teil-
nehmern, Jugend und Schüler ist frei, direkt bei der Anmeldung in bar zu zahlen. 

 
Beim Bezirkskönigs- / Bezirksjugendkönigsschießen sind alle amtierenden Vereins- und 
Kreiskönige startberechtigt und müssen am Tag des Schießens anwesend 
sein. Sollte der eigentliche Vereins- oder Kreiskönig am Tag des Bezirkskönigsschießens 
verhindert sein, kann keine weitere Person, stellvertretend für ihn teilnehmen. Sollte der Ver-
einsjugendkönig aufgrund seines Alters nicht startberechtigt sein, so wird der nächstplat-
zierte startberechtigte Schütze an den RSB gemeldet. Ein Vorschießen ist nicht möglich! 
 
 
Disziplinen 
Das Bezirkskönigs- / Bezirksjugendkönigs- / Bezirksschülerprinzenschießen wird nach den 
aktuell gültigen Regeln der Sportordnung (SpO) des DSB durchführt. 
a) im Schützenbereich wird in den Disziplinen 10 m Luftgewehr (1.10), 10 m Luftgewehr – 
Auflage (1.11), 10 m Luftpistole (2.10) oder 10 m Luftpistole – Auflage (2.11) geschossen. 
Entgegen der Regel 9.10.4 SpO darf die nichtabziehende Hand die Auflage berühren. 
b) im Jugendbereich wird in der Disziplin 10 m Luftgewehr (1.10.), 10 m Luftgewehr – Auf-
lage (1.11) oder 10 m Luftpistole (2.10) geschossen. 
c) Schützen mit körperlicher Behinderung ist die Verwendung eines Rollstuhls/Hocker 
und/oder Schlinge/Federbock gemäß ihrem gültigen Hilfemittelausweis erlaubt. 
d) Ausrüstungsgegenstände wie z.B. Schießhose, Schießjacke, Schießschuhe, Schießhand-
schuh, Gewehrablageständer und Visierungen sind zugelassen. 
e)Lichtpunktschießen ( Bezirksintern ) 
Schüler Disziplin: Lichtgewehr stehend ( 11.10 ), Lichtgewehr -Auflage ( 11.40 ) oder 
Lichtpistole stehend ( 11.50 ) 
 
Schusszahl und Schießzeit 
20 Wertungsschüsse – 1 Schuss pro Wertungsscheibe. 
Nach einer fünf (5) minütigen Vorbereitungszeit (ohne Probeschiessen) haben die Schützen 
30 Minuten Zeit ihre Wertungsschüsse abzugeben. 
 
Lichtpunktschiessen  
Schusszahl und Schießzeit 
10 Minuten Probeschiessen.( abweichend von der SpO. ) 
Dann 20 Wertungsschüsse in 30 Minuten 
 
Lichtgewehre und Lichtpistolen werden vom Veranstalter gestellt. Die Verwendung eigener 
Lichtgewehre und Lichtpistolen mit Laser Klasse 1 und einem max. Gewicht von 3000 g bei 
Gewehr bzw. 1000 g bei Pistole sind zugelassen. 
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Auswertung und Ermittlung 
Die Bewertung der Einzelschüsse erfolgt nicht nach voller Ringzahl, sondern mittels Teiler-
wertung (Zentrumswertung). Im Pistolenbereich wird dazu der entsprechende Teiler durch 
den Divisor von 2,5 geteilt. 
Bezirkskönig / Bezirksjugendkönig wird der Schütze mit dem kleinsten Teilerwert. Bei Teiler-
gleichheit wird der nächstniedrige Teiler mit in die Wertung einbezogen. 
 
Siegerehrung 
Die Siegerehrung findet unmittelbar im Anschluss des Bezirkskönig-/Bezirksjugendkönigs-
/Bezirksschülerkönigsschießen statt. 
Dem jeweiligen Bezirkskönig / Bezirksjugendkönig wird durch den Bezirksvorsitzenden oder 
seinem Stellvertreter des Bezirk 05 als Ehrung die jeweilige Königskette als Leihgabe für ein 
Jahr überreicht. 
 
 
 
Einsprüche 
Einsprüche sind gemäß der aktuell gültigen Sportordnung (SpO) des DSB unter Hinterlegung 

einer Einspruchsgebühr von 30,00 Euro beim Veranstalter zu erheben. 
 
Datenschutz-Hinweis 
Mit der Teilnahme am Bezirkskönigs- / Bezirksjugendkönigs- / Bezirksschülerkönigsschießen 
erklärt sich der Teilnehmer damit einverstanden, dass seine für die Veranstaltung benötigten 
wettkampfrelevanten Daten (Name, Vorname, Geburtsdatum, Mitgliedsnummer, Vereins-
name, Privatanschrift, E-Mail-Adresse) und die im Wettkampf erzielten Einzelergebnisse zu 
organisatorischen und dokumentarischen Zwecken erfasst und in Papierlisten, Aushängen, 
Starterlisten, Ergebnislisten, Publikationen und im Internet/Social Media, evtl. auch mit Fotos, 
beim Bezirk 05 sowie dessen Untergliederungen veröffentlicht werden, soweit der Teilneh-
mer diesem nicht widerspricht! 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Sandra Rösler      Wilfried Schneider 
      Bezirksvorsitzende           Bezirkssportleiter 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


